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noch von Bedeutung für die Insolvenzmasse ist. Deshalb könnte im Strafprozess im Falle 
der Insolvenz – gegebenenfalls neben der Entbindung durch den Insolvenzverwalter – 
weiterhin die Entbindungserklärung der aktuellen Organe (≠ Insolvenzverwalter) und 
eventuell gar zusätzlich der ehemaligen Organmitglieder erforderlich sein. Ein durch-
schlagend positiver Effekt für die Rechtssicherheit von Berufsgeheimnisträgern im 
Strafverfahren ist der Entscheidung des BGH im Ergebnis nicht zu attestieren. 

Abschließend soll die Kommentierung zu § 53 a StPO Erwähnung finden. Die Erweiterung 
des nach der Gesetzesänderung mit dem Terminus „mitwirkende Personen“ (früher 
„Hilfspersonen“) erfassten Personenkreises wird anschaulich dargestellt. Hier plädiert 
der Herausgeber berechtigterweise für eine einzelfallgerechte und funktionale Be-
trachtung der jeweilig mitwirkenden Person, sodass nunmehr sicher (auch nur gele-
gentlich) mitwirkende Familienmitglieder des Berufsgeheimnisträgers ein abgeleitetes 
Zeugnisverweigerungsrecht haben. Angesichts des Wortlautes und Normzwecks dürfte 
das nach der Gesetzesneufassung auch für selbstständige Gewerbetreibende gelten, 
die Einzelaufträge für den Berufsgeheimnisträger bearbeiten. Das geforderte weite 
Verständnis der „mitwirkenden Person“ erscheint sachgerecht. 

Zusammenfassend gesagt, legt der Herausgeber ein stimmiges Werk vor, dessen zwei 
Teile hervorragend ineinandergreifen. Dabei sticht die Abhandlung zu den drei Säulen 
der Zeugenvernehmung heraus, ist sie doch nur eigeschränkt juristisch. Da Verneh-
mungslehre weder im Studium noch im Referendariat integraler Bestandteil der Juris-
tenausbildung ist, der Zeugenbeweis aber (weiterhin) von immenser praktischer Be-
deutung (und Fehleranfälligkeit) ist, war ein Werk wie das vorliegende überfällig. Des-
sen Mehrwert lässt sich alleine daran ablesen, dass vorliegende Neuauflage innerhalb 
weniger Jahre erschienen ist. Offensichtlich besteht hier – eigentlich wenig überra-
schend – eine entsprechende Nachfrage. Dem geübten Praktiker gibt das Werk die 
Möglichkeit, im Kommentarteil Wissen zielgenau auffrischen bzw. abrufen zu können. 
Daneben animiert es, sich selbst zu vergewissern, ob wirklich schon jedweder Kunstgriff 
i.Z.m. mit dem gegenständlichen Thema beherrscht wird. Eine Anschaffung ist für den
Praktiker rundweg empfehlenswert.
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I. Einleitung
Mit den pandemiebedingten Anpassungen im Arbeitsleben ist auch das Arbeits- und
Sozialstrafrecht verstärkt in den Fokus der (Fach-)Öffentlichkeit geraten. Egal ob
Rechtsfragen bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld, Unzulänglichkeiten bei der
Einhaltung der Vorgaben zum Arbeitsschutz oder Probleme mit dem richtigen Um-
gang mit Arbeitnehmerdaten; Regelungsbereiche, die lange Zeit in der unternehmeri-
schen und anwaltlichen Praxis ein Nischendasein geführt haben, gewinnen durch die
besonderen Herausforderungen der Covid-Pandemie und der fast täglichen Befassung
von Politik, Presse und Justiz an Prominenz. Dies wird auch Auswirkungen im Bereich
des Strafrechts haben, die sowohl während als auch nach der Pandemie zu bemerken
sein werden. Die verstärkte Aufmerksamkeit lässt erwarten, dass sanktionsbewehrte
Verstöße gegen die Regelungen des Arbeits- und Sozialrechts in Zukunft häufiger ent-
deckt werden und zur Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren führen
werden. Das Arbeits- und Sozialstrafrecht wird an Bedeutung gewinnen.
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Dabei handelt es sich um eine Fachmaterie, die aus verschiedenen Gründen äußerst 
komplex ist. So sind insbesondere in der anwaltlichen Beratungspraxis neben den 
strafrechtlichen und arbeitsrechtlichen Konsequenzen auch etwaige sozial- und steuer-
rechtliche Implikationen im Blick zu behalten. Darüber hinaus sind die maßgeblichen 
Straf und Bußgeldtatbestände auf eine Vielzahl von Gesetzen – teils auch ergänzt 
durch landesrechtliche Regelungen – verteilt und knüpfen an verschiedenen Tathand-
lungen bzw. (Nicht-)Erklärungen an, so dass ein Nebeneinander von Ermittlungen häu-
fig anzutreffen ist und ein rechtskräftiger Abschluss im Hinblick auf sämtliche in Rede 
stehenden bzw. möglichen Vorwürfe schwer zu erreichen sein wird (vgl. auch OLG 
Saarbrücken, Beschl. v. 8.10.2020, Az.: Ss Bs 57/2020 (20/20 OWi) m. Anm. Winkler, juris 
PraxisReport Strafrecht, 7/2021, Anm. 4). Darüber hinaus sind in arbeitsstrafrechtlichen 
Sachverhalten zumeist eine Vielzahl von Behörden (Staatsanwaltschaft, Steuerfahn-
dung, Zoll, Rentenversicherung, etc.) und unternehmensinternen (Geschäftsleitung, Ar-
beitnehmer, Betriebsrat) und -externen Akteuren eingebunden. Handelt es sich um 
(mutmaßliche) Scheinselbstständige, ist die Interessenlage noch etwas komplexer, da 
entgegen einer teilweise geäußerten Ansicht von Freelancern keinesfalls stets eine re-
guläre Anstellung angestrebt wird und es daher schwerfällt, unternehmerisch sinnvolle 
und rechtliche vertretbare Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Mit der zunehmen-
den Bedeutung des Einziehungsrechts gehen weitere Herausforderungen einher, da 
das Recht der Vermögensabschöpfung nicht nur beträchtliche finanzielle Risiken mit 
sich bringt, sondern teilweise auch die Koordination zwischen den beteiligten Behör-
den erschwert. Es ist daher zu begrüßen, dass die Herausgeber des NomosKommentar 
Arbeits- und Sozialstrafrecht der Praxis nunmehr einen umfassenden und detaillierten 
Überblick über die Materie zur Verfügung stellen.  

II. Inhalt
Der Kommentar befasst sich im Schwerpunkt mit den Vorschriften des materiellen
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts. Um den mit dem Straf- und Ordnungswidrig-
keitenverfahren nicht so vertrauten Leser die praktischen Implikationen vor Augen zu
führen, werden im Kommentar auch ausgewählte verfahrensrechtliche Vorschriften der
StPO und des OWiG erläutert. Darüber hinaus werden auch einzelne Verfahrensnor-
men vorgestellt, die für das Verständnis arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften un-
erlässlich sind (z.B. § 7a SGB IV).

Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der wesentlichen Vorschriften
des StGB, wobei die Kommentierung neben den Regelungen des Allgemeinen Teils
sowie ausgewählter Vorschriften des Besonderen Teils besonderen Wert auf die Dar-
stellung des Rechts der Einziehung legt. Naturgemäß liegt der Schwerpunkt im materi-
ellen Recht auf der Analyse des § 266a StGB, der zentralen Vorschrift des Arbeits- und
Sozialstrafrechts. Da ein Großteil strafrechtlicher Ermittlungen in der Praxis das Vorent-
halten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt zum Gegenstand haben, ist eine detaillierte
Kommentierung unerlässlich. Besonders hilfreich ist, dass diese Kommentierung er-
gänzt wird durch Ausführungen zu Fachgesetzen, die Sachverhalte regeln, die inhaltli-
che Überschneidungen zu einer § 266a-Problematik aufweisen können (z.B. Arbeits-
zeitgesetz, Mindestlohngesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz). Ebenso werden die steuerstrafrechtlichen Implikationen (§§ 370, 378,
380 AO) dargelegt, die insbesondere beim Einsatz von Scheinselbstständigen oder
Schwarzlohnabreden eine Rolle spielen können. Für die arbeitsrechtliche Dauerbera-
tung ist zu begrüßen, dass die Ausführungen zum materiellen Strafrecht auch Delikte
erfassen, die klassischerweise nicht dem Kern des Arbeitsstrafrechts zugeordnet wer-
den, die aber immer mal wieder im Kontext eines Arbeitsverhältnisses begangen wer-
den und neben arbeitsrechtlichen Maßnahmen (z.B. Abmahnungen, Kündigungen)
auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben können (z.B. Beleidigungsdelikte,
sexuelle Belästigung). Ein Grundverständnis dieser Delikte ist für die arbeitsrechtliche
Beratung von Unternehmen ebenso wie bei der Beratung von Arbeitnehmern unerläss-
lich.

Ein Verständnis der strafrechtlichen Hintergründe ist auch im Hinblick auf die mögli-
chen Berührungspunkte mit dem Datenschutzrecht von Bedeutung. So sieht § 26 Abs.
1 S. 2 BDSG vor, dass zur Aufdeckung von Straftaten personenbezogene Daten von
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Beschäftigten nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn zu dokumentierende tatsäch-
liche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäf-
tigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erfor-
derlich ist und das schutzwürdige Interesse der oder des Beschäftigten an dem Aus-
schluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick 
auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind (vgl. auch Fuhlrott GWR 2020, 23). Es ist 
daher zu begrüßen, dass der Kommentar auch dem Beschäftigtendatenschutz und den 
möglichen Verstößen gegen DSGVO und BDSG eine besondere Bedeutung beimisst 
und Art. 83, 84 DSGVO und §§ 41-43 BDSG kommentiert. Das Datenschutzordnungs-
widrigkeitenrecht gewinnt stetig an Bedeutung und gerade bei den regelmäßig sensib-
len Personaldaten der Beschäftigten schlummern in den Unternehmen einige Gefah-
ren.  

Daneben werden die Bußgeldtatbestände von einer Vielzahl von Fachgesetzen analy-
siert, mit denen ansonsten wohl nur wenige Fachexperten vertraut sind. Insgesamt bie-
tet der Kommentar einen hervorragenden Überblick über alle wesentlichen Vorschrif-
ten des Arbeits- und Sozialstrafrechts. Für den Leser ist es ein wenig bedauerlich, dass 
der Kommentar die aus der Covid-Pandemie resultierenden Problemstellungen natur-
gemäß nur zum Teil abbildet und neue Problemlagen (z.B. hinsichtlich des Subventi-
onsbetrugs beim Kurzarbeitergeld, Vorschriften des IfSG sowie diesbezügliche Rechts-
verordnungen) daher noch nicht erfasst werden konnten. Insoweit bleibt zu hoffen, 
dass eine zweite Auflage diese Themen aufgreifen und der Praxis auch in diesem Be-
reich einen wertvollen Praktikerkommentar zur Seite stellen kann. 

III. Zusammenfassung
Die Herausgeber schreiben, der Kommentar solle zum Abbau der Strafrechtsferne von
Arbeits- und Sozialrechtlern und der Arbeits- und Sozialrechtsferne der Strafrechtler
beitragen. Der Kommentar wird hierzu einen Beitrag leisten. Er eignet sich sowohl für
den wirtschaftsstrafrechtlich beratenden Anwalt, der sich vertieft mit arbeitsstrafrecht-
lichen Sachverhalten befassen will, als auch für die Beratungspraxis der Arbeits- und
Sozialrechtler, die sich ein Grundverständnis für die strafrechtliche Besonderheiten der
Materie erarbeiten wollen. Das mit über 1100 Seiten äußerst umfangreiche Werk
schlägt eine Brücke zwischen den Rechtsmaterien und dürfte zu einem wichtigen Be-
gleiter für die arbeitsstrafrechtliche Beratung werden.
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Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat einen nicht zu unterschätzen-
den Einfluss auf das Strafprozessrecht und somit auch auf die Tätigkeit in der Strafver-
teidigung. Während die Rechtsprechung zum materiellen Strafrecht eher überschaubar 
ist (hervorzuheben sind hier aber beispielsweise die Entscheidungen zu § 266 StGB und 
§ 217 StGB), befassen sich zahlreiche Entscheidungen mit den verfassungsrechtlichen
Vorgaben an strafprozessuale Zwangsmaßnahmen wie Beschlagnahme und Datenträ-
gerauswertung oder jüngst auch vermehrt mit der Verständigung nach § 257c StPO.
Nicht von ungefähr wird daher das Strafverfahrensrecht auch als „angewandtes“ oder
„konkretisiertes“ Verfassungsrecht“ bezeichnet (S. 1 m.w.N.) und die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts ist oftmals sogar beschuldigtenfreundlicher als die der




